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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §11a Abs3

Rechtssatz

Auf den im Gesetz nicht ausdrücklich geregelten Fall, dass das Sinken des Eigenkapitals den geförderten Zuwachs

unberührt lässt, ist § 11a Abs. 3 EStG 1988 in der Fassung vor dem 2. AbgÄG 2014, BGBl. I Nr. 105, nicht zu beziehen.
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